
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/6/24 6Ob108/99x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1999

Norm

ABGB §483

NWG §3

NWG §7

Rechtssatz

Bei erforderlicher Herstellung einer Wegeanlage kann der Eigentümer Grundablöse begehren (§ 7 NWG), sonst

obliegen Herstellung und laufende Kosten bei Alleinbenützung dem wegebedürftigen Antragsteller.
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